
GEMEINDE HEUSWEILER 

 

Beschlussvorlage  
 

Seite 1 

Fachbereich III Drucksache Nr.: BV/0020/20 

Sachbearbeiter:  Wirbel, Mirko Datum: 27.01.2020 

Beratungsfolge                        

Ortsrat Heusweiler öffentlich 

Bau- und Verkehrsausschuss nicht öffentlich 

Gemeinderat öffentlich 

 

Betreff: 
 

Verbesserung Verkehrs- und Parksituation im Bereich Straße Auf Jung`s Wies, 

Verkehrskreisel B268 und Friedrichstraße 

 

Anlagen: 

 

VZ Plan 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Ortsrat Heusweiler/Der Bau- und Verkehrsausschuss/Der Gemeinderat stimmt der 

Umgestaltung der Straße Auf Jung`s Wies zur Schaffung von ca. 40 Parkplätzen, wie von der 

Verwaltung vorgeschlagen, zu. 
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Sachverhalt: 

 

Auf Grund des hohen Parkaufkommens durch Langzeitparker im Bereich der Friedrichstraße 

und Kurzzeitparkern im Einmündungsbereich Verkehrskreisel/Auf Jung`s Wies kam es in der 

Vergangenheit verstärkt zur Beschwerden der Anlieger Friedrichstraße als auch zu 

gefährlichen Verkehrssituationen im vor genannten Einmündungsbereich. 

Diese Problematik lässt sich nicht durch weitere Verbote beheben, da die Parkproblematik 

sich nur an eine andere Stelle verschiebt. 

Daher wird von der Verwaltung zur Verbesserung der Verkehrssituation in diesem Bereich 

folgende Lösung für die Umgestaltung der Straße Jung`s Wies zur Schaffung von Parkplätzen 

vorgeschlagen: 

Wie aus der Anlage entnommen werden kann, sollen ca. 40 Parkplätze in der Straße Auf 

Jung`s Wies angelegt werden. Die Fahrbahnbreite beträgt an jeder Stelle mindestens 8 Meter. 

Der vorhandene Bürgersteig bleibt unverändert. Von der Fahrbahnbreite werden 2,5 Meter für 

die Anlegung der Parkplätze benötigt. Die an die geplanten Parkplätze angrenzende 

Grünfläche soll ca. 25 cm tief ausgekoffert werden und mit Fräsgut befestigt werden. Zur 

Umsetzung der beschriebenen Planung ist auf Grund der Fahrbahnbreite die Beseitigung des 

vorhandenen Fahrradweges erforderlich. 

Durch die vorgesehene Anordnung einer Tempo 30-Zone nach § 45 Abs. 1c StVO wird zum 

einen der Sicherheit des Fahrradverkehrs und zum anderen dem höheren Querungsbedarf 

durch die Parkplätze Rechnung getragen.  

Die Verwaltung beabsichtigt zusätzlich das VZ 314 „Parken“ in Verbindung mit ZZ 1053-52 

„nur innerhalb gekennzeichneten Parkflächen“ anzuordnen, um eine ordnungsgemäße und 

übersichtliche Parksituation zu schaffen. 

Im Zuge der der Markierungsarbeiten Auf Jung`s Wies werden die vorhandenen Parkflächen 

in der Friedrichstraße erneuert. 

 

 

 

 

      ________________________  

             Fachbereichsleiter/in 

 

 

Stellungnahme Fachbereich II: 

 

Für die Markierungsarbeiten im Rahmen der Straßenverkehrsordnung gibt es bei der 

Haushaltsstelle 120310-523200 verfügbare Mittel in Höhe von 10.000 Euro. 
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